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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltung

	» (1) Alle Angebote, Aufträge und Verträge über Lieferungen und Leistungen der Willenbrock Fördertechnik GmbH (nachfolgend „Verkäufer“) 
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen 
Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen, insbesondere Kauf-
verträge sowie Montage-, Reparatur-, und Kundendienstleistungen schließt. Sie gelten nicht für Angebote, Aufträge und Verträge des Verkäufers 
über Miet- und Schulungsbedingungen und damit verbundenen Serviceleistungen. Für diese gelten gesonderte Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen, die unter www.willenbrock.de abrufbar sind. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn der Auftraggeber Unternehmer 
(§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Sofern nichts anderes verein-
bart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Auftraggebers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten 
Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige, künftige Verträge, ohne dass der Verkäufer bei jedem Vertragsschluss wieder auf sie 
hinweisen müsste.

	» (2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines 
Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

	» (1) Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder 
eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von (14) Tagen nach Zugang annehmen. Ein 
Vertrag kommt erst mit einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch den Verkäufer, spätestens jedoch mit der Durchführung der Lieferung und / 
oder Leistung, zustande.

	» (2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Auftraggeber sind die Auftragsbestätigung, soweit diese der Bestellung 
bzw. dem Auftrag nicht widerspricht, ggf. der schriftlich geschlossene Vertrag sowie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese geben alle 
Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses 
Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch die Auftragsbestätigung und ggf. den schriftli-
chen Vertrag ersetzt, sofern nicht jeweils ausdrücklich anders zwischen den Vertragsparteien vereinbart.

	» (3) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, von der 
schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermitt-
lung, insb. per Telefax oder per E-Mail. Dies gilt nicht für Individualabreden gemäß § 305b BGB.

	» (4) Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und 
technische Daten) sowie Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen, Skizzen und Maßgaben und sonstige Unterlagen (auch 
elektronische)) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Überein-
stimmung voraussetzt oder sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern 
Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, 
soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

	» (5) Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen 
Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers weder als solche noch 
inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Verkäufers 
diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist 
die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung. 
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§ 3 Preise und Zahlung

	» (1) Die Preise gelten, vorbehaltlich einer Preisanpassung, für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. 
Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich, vorbehaltlich einer Preisanpassung gemäß § 4, in EUR 
ab Werk bzw. ab Lager zzgl. Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher 
Abgaben.

	» (2) Rechnungsbeträge sind innerhalb von acht Kalendertagen nach Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme, ohne jeden Abzug zu be-
zahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Die Zahlung 
per Wechsel oder Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, 
so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schä-
den im Falle des Verzugs bleibt unberührt.

	» (3) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur 
zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus demselben Auftrag ergeben, unter dem die 
betreffende Lieferung erfolgt ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Auftraggebers, insbesondere gemäß § 9 dieser AGB, 
unberührt.

	» (4) Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszufüh-
ren oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers 
wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Auftraggeber aus dem 
jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

§ 4 Preisanpassung

	» (1) Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung, von unter anderem Energie- und Rohstoffpreisen während der Herstellungsdauer 
von neuen Flurförderfahrzeugen, besteht die grundsätzliche Notwendigkeit dafür, dass die Preise für neue Flurförderzeuge angepasst werden 
können. Eine Anpassung der Preise für neue Flurförderzeuge erfolgt unter der Voraussetzung und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
dieses Abschnitts.

	» (2) Grundlage bildet der vom Statistischen Bundesamt – unter anderem im Internet – veröffentlichte Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte 
GP09-28221 für Hebezeuge und Fördermittel (abrufbar unter: www-genesis.destatis.de/datenbank/online), im Folgenden der „Index“. Da der 
Index mit zeitlichem Versatz erstellt und veröffentlicht wird, wird zur Ermittlung der im Folgenden näher beschriebenen Indexwerte auf den Wert 
abgestellt, der mindestens zwei Monate in der Vergangenheit liegt.

	» (3) Den Ausgangspunkt bildet der Zeitpunkt des Vertragsschlusses gemäß § 2 dieser AGB. Der Monat, in dem der Vertragsschluss erfolgt, ist der 
„Bestellmonat“. Vom Bestellmonat leitet sich der erste Indexwert ab: Als „Bestellindexwert“ ist der Indexwert des Monats anzusetzen, der zwei 
Monate vor dem Bestellmonat liegt (beispielsweise: Wenn der Bestellmonat Mai 2024 ist, ist der Indexwert für März 2024 als Bestellwertindex 
anzusetzen).

	» (4) Der Verkäufer wird dem Auftraggeber einen ersten Liefertermin bestätigen („Liefertermin“). Als „Lieferindexwert“ ist der Indexwert des 
Monats anzusetzen, der vier Monate vor dem Liefertermin liegt (beispielsweise: der Liefertermin ist der 1(5). November 2024), womit der 
Indexwert aus Juli 2024 als Lieferwertindex anzusetzen wäre).

	» (5) Die „Varianz“ stellt die prozentuale Veränderung der Indexwerte dar und errechnet sich nach der Formel [( LieferindexwertBestellindexwert) 
-1] x 100 = Varianz in %. Das Ergebnis wird auf zwei Nachkommastellen gerundet und kann sowohl positiv als auch negativ sein. Ist die Varianz 
größer als 3,00 % oder kleiner als - 3,00 % kommt es vorbehaltlich des Absatzes 6 zu einer automatischen Anpassung des Preises um die 
errechnete Varianz. Bei einer positiven Varianz erhöht sich also der Preis automatisch, wohingegen es bei einer negativen Varianz zu einer auto-
matischen Verringerung des Preises kommt.

	» (6) Eine Preisanpassung wird nicht vorgenommen, wenn die Varianz zwischen -3,00 % und 3,00 % liegt oder genau -3,00 % oder genau 3,00 % 
beträgt. Eine Preisanpassung scheidet auch für den Fall aus, dass zwischen Vertragsschluss und dem bei Vertragsschluss mitgeteiltem Liefer-
termin nicht mehr als 180 Kalendertage liegen. Für den Fall, dass es nicht zu einer Preisanpassung kommt, erfolgt hierüber keine gesonderte 
Mitteilung vom Verkäufer an den Auftraggeber.
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	» (7) Kommt es dagegen zu einer Preisanpassung auf Grundlage dieses § 4, wird der Verkäufer dies dem Auftraggeber unter Angabe des ange-
passten Preises mitteilen. Erfolgt eine Erhöhung des Preises, kann der Auftraggeber innerhalb von sieben Tagen nach Mitteilung der Preisände-
rung die Bestellung stornieren. 

	» (8) Gibt der Auftraggeber bei dem Kauf eines neuen Produkts ein Altteil in Zahlung, so berechnet der Verkäufer hierfür einen Altteilpreis. Dies 
gilt nicht, wenn das Altteil nicht mehr oder nicht mehr vollständig verwendbar ist. In diesem Fall ist der Auftraggeber verpflichtet, den regulären 
Neupreis zu zahlen.

§ 5 Lieferung und Lieferzeit / Verzug

	» (1) Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass 
ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen 
und Liefertermine, sofern nicht ausdrücklich von uns anders angegeben, auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder 
sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.

	» (2) Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Auftraggebers – vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und Leis-
tungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertragli-
chen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht nachkommt.

	» (3) Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwie-
rigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, Pandemien oder Epidemien, behördliche Maßnahmen oder 
die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten trotz eines vom Verkäufer geschlossenen, kongruenten 
Deckungsgeschäfts) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder 
Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich 
die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber infolge der 
Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche, schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.

	» (4) Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn

	→ die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, 
	→ die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
	→ dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur 
Übernahme dieser Kosten bereit).

	» (5) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Auftrag-
geber erforderlich. Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, so kann der Auftraggeber pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die 
Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5 % des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 
5 % des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Dem Verkäufer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Auftraggeber gar kein Schaden 
oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. Die Rechte des Auftraggebers gem. § 8 dieser AGB und 
unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der 
Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt.

§ 6 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

	» (1) Die Lieferung erfolgt entweder ab Werk bzw. Lager durch Übergabe an den Auftraggeber oder durch Versand. Wenn zum festgelegten Liefer-
termin durch den Auftraggeber oder einen Bevollmächtigten des Auftraggebers die Übernahme nicht erfolgt, ist der Verkäufer berechtigt, den 
Liefergegenstand auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers zu versenden.
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	» (2) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist die Niederlassung des Verkäufers, in dem sich die Ware zur Zeit des 
Vertragsschlusses befindet, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet der Verkäufer auch die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die 
Installation zu erfolgen hat.

	» (3) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen des Verkäufers. Hinsichtlich der erforderlichen Verpackung 
der Lieferung erfolgt keine Rücknahme seitens des Verkäufers. Verlangt der Auftraggeber eine besondere Form des Versands, insbesondere 
einen Eil- oder Expressversand, so hat er die dafür anfallenden Kosten zu tragen.

	» (4) Die Leistungserbringung findet während der gewöhnlichen Geschäftszeiten des Verkäufers statt. Diese liegen montags bis donnerstags zwi-
schen 0(7)00 Uhr und 1(7)00 Uhr und freitags zwischen 0(7)00 Uhr und 1(6)00 Uhr.

	» (5) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Auftraggeber 
über. Sofern Versand der Ware vereinbart ist und der Verkäufer nicht Transport oder Installation übernommen hat, geht die Gefahr spätestens mit 
der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Aus-
führung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, 
dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem der Liefergegenstand versandbe-
reit ist und der Verkäufer dies dem Auftraggeber angezeigt hat.

	» (6) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom 
Auftraggeber zu vertretenden Gründen, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwen-
dungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnet der Verkäufer eine pauschale Entschädigung i.H.v. 0,5 % des Nettopreises (Lieferwert) 
pro Kalenderwoche, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Lieferwerts, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der 
Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. 
 
Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Ent-
schädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Auftraggeber bleibt der 
Nachweis gestattet, dass dem Verkäufer überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

	» (7) Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Trans-
port-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.

	» (8) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn

	→ die Lieferung und, sofern der Verkäufer auch die Installation schuldet, die Installation abgeschlossen ist,
	→ der Verkäufer dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem § 6 (8) mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefor-
dert hat, 

	→ seit der Lieferung oder Installation 24 Werktage vergangen sind oder der Auftraggeber mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z.B. die 
gelieferte Anlage in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation 24 Werktage vergangen sind und

	→ der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, 
der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

§ 7 Eigentumsvorbehalt / Pfandrecht

	» (1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden, derzeitigen und künftigen Forderungen 
des Verkäufers gegen den Auftraggeber aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Vertragsbeziehungen i.S.d. § 1 Abs. 1 dieser AGB 
(einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).

	» (2) Die vom Verkäufer an den Auftraggeber gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des 
Verkäufers. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird 
nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.

	» (3) Der Auftraggeber verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer.

	» (4) Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Abs. 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
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	» (5) Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäu-
fers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt 
oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffe-
nen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentums-
erwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Auftraggeber bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o.g. Verhältnis – Miteigentum 
an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache 
verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der Sachen als Hauptsache anzusehen, so dass der Verkäufer oder der Auftraggeber Alleinei-
gentum erwirbt, so überträgt die Partei, der die Hauptsache gehört, der anderen Partei anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in 
dem in S. 1 genannten Verhältnis.

	» (6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung 
gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Verkäufer 
ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie 
z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den Auftraggeber 
widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur 
im Verwertungsfall widerrufen.

	» (7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insb. durch Pfändung, wird der Auftraggeber sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers 
hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, dem Verkäufer sämtliche Angaben zu machen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die Erhebung einer Drittwider-
spruchsklage und der Führung des entsprechenden Gerichtsverfahrens erforderlich sind. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer 
die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Auftraggeber dem 
Verkäufer.

	» (8) Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der 
gesicherten Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt beim Verkäufer.

	» (9) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers – insb. Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er 
berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

	» (10) Dem Verkäufer steht das Werkunternehmerpfandrecht nach § 647 BGB zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus 
früheren durchgeführten Arbeiten oder sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Auftragsgegenstand in Zusammen-
hang stehen.

§ 8 Schutzrechte / Software-Lizenzen

	» (1) Der Verkäufer steht, vorbehaltlich der Absätze 4 bis 6, nach Maßgabe dieses § 8 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von gewerblichen 
Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, 
falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden.

	» (2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, wird der Verkäufer nach 
seiner Wahl und auf seine Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der 
Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Auftraggeber durch Abschluss eines Lizenzvertrages 
mit dem Dritten das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt dem Verkäufer dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der Auftraggeber 
berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des Auftraggebers 
unterliegen den Beschränkungen des § 10 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

	» (3) Bei Rechtsverletzungen durch vom Verkäufer gelieferte Produkte anderer Hersteller wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Ansprüche 
gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Ansprüche gegen 
den Verkäufer bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses § 8 nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprü-
che gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, bspw. aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.
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	» (4) Sofern in der gelieferten Ware eine Software („Embedded Software“) enthalten ist, verbleibt diese sowie deren Dokumentation, einschließ-
lich aller Urheberrechte, Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse und anderer Rechte an geistigem Eigentum in dem alleinigen und ausschließ-
lichen Eigentum des Verkäufers bzw. dessen Lizenzgebern. Die Software i.S.d. S. 1 wird nicht an den Auftraggeber verkauft, sondern an diesen 
lizensiert. Der Verkäufer gewährt dem Auftraggeber eine widerrufliche, nicht exklusive, nicht-übertragbare Lizenz zum Verwenden der Software 
und der dazugehörigen Dokumentation. Diese Lizenz wird ausschließlich zur Verwendung der Ware gewährt.

	» (5) Abs. 4 gilt nicht für selbständige Softwareprodukte („Standalone Software“). Diese unterliegen gesonderten Lizenzbedingungen.

	» (6) Der Auftraggeber verpflichtet sich, weder selbst noch durch Gestattung an Dritte (i) die Software für Zwecke kopieren oder verwenden, die 
nicht unter Abs. 4 oder einen gesondert abgeschlossenen Lizenzvertrag gemäß fallen; (ii) einen Teil der Software modifizieren, davon abgeleite-
te Werke erstellen, disassemblieren, entschlüsseln, dekompilieren oder zurückentwickeln, soweit und in dem Umfang, in dem die anwendbaren 
Gesetze anders lauten und/oder (iii) Eigentumshinweise (einschließlich Urheberrechts- oder Markenrechtshinweise) von dem Verkäufer oder 
seinen verbundenen Unternehmen (§§ 15 ff. AktG) entfernen, verändern oder unkenntlich machen.

§ 9 Mängelansprüche des Auftraggebers bei einem Kaufvertrag

	» (1) Für die Rechte des Auftraggebers bei Sach- und Rechtsmängeln im Rahmen eines Kaufvertrags (einschließlich Falsch- und Minderlieferung 
sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) und die 
Rechte des Auftraggebers aus gesondert abgegebenen Garantien insbesondere seitens des Herstellers.

	» (2) Grundlage der Mängelhaftung des Verkäufers ist vor allem die über die Beschaffenheit und die vorausgesetzte Verwendung der Ware (ein-
schließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene Vereinbarung. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produktbeschreibun-
gen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von dem Verkäufer (insbesondere in Katalogen oder auf unserer 
Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, 
ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB). Öffentliche Äußerungen des Herstellers 
oder in seinem Auftrag insbes. in der Werbung oder auf dem Etikett der Ware gehen dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor.

	» (3) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet der Verkäufer eine Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung 
der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsvereinbarung gem. Abs. 2 ergibt. Für öffentliche Äußerungen 
des Herstellers und sonstiger Dritter übernimmt der Verkäufer insoweit keine Haftung.

	» (4) Der Verkäufer haftet grundsätzlich nicht für Mängel, die der Auftraggeber bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 
BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Auftraggebers voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 
377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren, hat eine 
Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem 
späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Män-
gel innerhalb von sieben Werktagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Auftraggeber die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Verkäufers 
für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei 
einer zum Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser 
Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall bestehen insbesondere keine Ansprüche des Auftraggebers 
auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und Einbaukosten“).

	» (5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Verkäufer zunächst wählen, ob er Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesse-
rung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Ist die von ihm gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für 
den Auftraggeber unzumutbar, kann er sie ablehnen. Das Recht des Verkäufers, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt.

	» (6) Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Auftraggeber den fälligen Kaufpreis bezahlt. 
Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

	» (7) Der Auftraggeber hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die be-
anstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Auftraggeber dem Verkäufer die mangelhafte Sache auf 
dessen Verlangen nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Auftraggeber jedoch nicht. Die Nacher-
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füllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die 
Installation einer mangelfreien Sache, wenn der Verkäufer ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet war; Ansprüche des Auftraggebers 
auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und Einbaukosten“) bleiben unberührt.

	» (8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
sowie ggf. Aus- und Einbaukosten trägt bzw. erstattet der Verkäufer nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung und diesen AGB, wenn tatsächlich 
ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann er vom Auftraggeber, die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten 
ersetzt verlangen, wenn der Auftraggeber wusste oder hätte erkennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt.

	» (9) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Auftraggeber das 
Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von dem Verkäufer Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer 
derartigen Selbstvornahme ist der Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, 
wenn der Verkäufer berechtigt wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

	» (10) Wenn eine für die Nacherfüllung vom Auftraggeber zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist, kann der Auftraggeber nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. 
Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

	» (11) Ansprüche des Auftraggebers auf Aufwendungsersatz gem. § 445a Abs. 1 BGB sind ausgeschlossen, es sei denn, der letzte Vertrag in der 
Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2 , 
327 Abs. 5 , 327u BGB). Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB) bestehen auch 
bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nachfolgender §§ 10 und 1(1).

	» (12) Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung 
für Sachmängel.

§ 10 Sonstige Haftung

	» (1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung 
von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

	» (2) Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet er, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenhei-
ten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur

	→ a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
	→ b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 
die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

	» (3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch 
zu ihren Gunsten), deren Verschulden der Verkäufer nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Auftraggebers nach dem Produkt-
haftungsgesetz.

	» (4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Auftraggeber nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Ver-
käufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Auftraggebers (insbesondere gemäß §§ 650, 650, 648 BGB) wird 
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

§ 11 Verjährung

	» (1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist bei Kaufverträgen für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmän-
geln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
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	» (2) Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwen-
det worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab 
Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).

	» (3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Auf-
traggebers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) 
würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gem. § 10 Abs. 2 S. 1 und S. 2 (a) sowie 
nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 12 Verschwiegenheit / Datenverarbeitung

	» (1) Die Parteien sind verpflichtet, alle Informationen und Unterlagen der jeweils anderen Partei, die ihr in Zusammenhang mit der Erfüllung 
dieser Vereinbarung zugänglich werden, nicht an Dritte (Dritte sind nicht die mit der jeweils offenlegenden Partei verbundenen Unternehmen 
gem. § 15 ff. AktG) weiterzugeben oder in sonstiger Weise Dritten zugänglich zu machen. Jede Partei hat die hierzu erforderlichen Vorkehrungen 
in ihrer Betriebssphäre zu treffen, welche die Einhaltung der vorstehenden Verpflichtungen sicherstellen. Diese Verpflichtungen gelten insoweit 
und solange, bis die genannten Informationen bzw. Unterlagen ohne Zutun der zur Geheimhaltung verpflichteten Partei nachweislich allgemein 
bekannt sind.

	» (2) Jede Partei hat Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der jeweils anderen Partei, die ihr während ihrer Tätigkeit als solche anvertraut oder 
bekannt geworden sind, auch nach Beendigung des Vertrags geheim zu halten.

	» (3) Unterlagen über geheime Geschäftsvorgänge, die der anderen Vertragspartei anvertraut wurden, sind unverzüglich nach Erfüllung dieses 
Vertrags, spätestens jedoch bei Beendigung dieses Vertrags, zurückzugeben.

	» (4) Die Vertragsparteien kommunizieren nicht ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des anderen Vertragspartners extern mit Presse, mit 
Analysten oder Investoren.

	» (5) Vertrauliche Schriftstücke sind gesondert aufzubewahren und unter Verschluss zu halten, so dass sie Unbefugten nicht zugänglich sind.

	» (6) Der Verkäufer ist befugt, im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftrages, die ihm anvertrauten, personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
über den Datenschutz zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen. Im Übrigen bedarf eine Weitergabe erlangter Informationen oder 
Unterlagen an Dritte oder das Zugänglichmachen in sonstiger Weise der schriftlichen Einwilligung des Auftraggebers. Als Dritte gelten in diesem 
Zusammenhang nicht verbundene Unternehmen (gem. § 15 ff. AktG) des Verkäufers.

	» (7) Sofern im Rahmen der Erfüllung des Auftrags vom Verkäufer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden 
sollen, werden die Parteien eine separate Auftragsverarbeitungsvereinbarung abschließen, bevor mit der Auftragsverarbeitung begonnen wird.

	» (8) Der Verkäufer ist berechtigt, den Namen des Auftraggebers in eine Referenzliste aufzunehmen. Der Auftraggeber erteilt hierfür ausdrücklich 
seine Zustimmung.

	» (9) Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Auftrags erhebt und/oder verwendet der Verkäufer 
Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen.

§ 13 Ware mit Telematikeinheit

	» Verfügt die verkaufte Ware über eine Telematikeinheit, um Fahrzeugbasisdaten (Seriennummer, KCU Security Code, Ländercode, Hardwarever-
sion, Softwareversion) an die Linde Material Handling GmbH zu übertragen, gelten für die Telematik gesonderte Nutzungsbedingungen. Diese 
können unter  www.willenbrock.de abgerufen werden. Die Fahrzeugbasisdaten werden zum Betrieb des Fahrzeuges erhoben und genutzt. Wei-
tergehende Dienste (z.B. Truck Health Management), die eine weitergehende Datenabfrage notwendig machen, können zusätzlich vereinbart 
werden. Sofern personenbezogene Daten betroffen sind, unterliegen diese gesonderten Datenverarbeitungsbedingungen.
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§ 14 Rücknahme von Ersatzteilen / Softwaremängel

	» (1) Vorbehaltlich einer anders lautenden Vereinbarung im Einzelfall ist der Verkäufer nicht verpflichtet, gelieferte Ersatzteile zurückzunehmen.  
Wird eine Rücknahme von Ersatzteilen vereinbart, so gilt diese ausschließlich für Ersatzteile, die sich in einem ordnungsgemäßen und ver-
kaufsfähigen Zustand befinden und bei denen es sich nicht um Sonderanfertigungen bzw. -bestellungen oder elektronische Bauteile handelt. 
Ist entsprechend vorstehendem Satz 1 eine Rücknahme vereinbart, so erhält der Auftraggeber nach Rückgabe des Ersatzteils eine Gutschrift in 
Höhe des Warenwerts, abzüglich einer Wiedereinlagerungsgebühr. Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt pro zurückgenommenen Gegenstand 
pauschal 20 % des Werts des zurückgenommenen Gegenstands, mindestens aber die bei dem Verkäufer entstandenen Kosten.

	» (2) Der Verkäufer ist, vorausgesetzt, die Ware verfügt über eine geeignete und betriebsbereite Empfangseinrichtung, berechtigt, Mängel in der in 
der Ware befindlichen Software per Remote-Zugriff durch Einrichten einer Funkverbindung („Over the Air“) zu beseitigen. Vorstehendes gilt auch 
für Updates der entsprechenden Software. Eine während dieses Vorgangs auftretende Einschränkung der Funktionsfähigkeit gilt nicht als Mangel.

§ 15 Besondere Regelungen für Montage-, Reparatur und Kundendienstleistungen

	» (1) Für Verträge über Montage-, Reparatur- und Kundendienstleistungen gelten vorrangig die nachfolgenden §§ 15 und 1(6). Dies gilt jedoch 
nicht, wenn es sich hierbei um Leistungen im Rahmen der gesetzlichen oder vertraglichen Mängelgewährleistung handelt. In diesem Fall gilt 
vorstehender § (9).

	» (2) Die Vergütung für Montage-, Reparatur und Kundendienstleistungen richtet sich nach den zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen 
Dienstleistungsverrechnungssätzen des Auftraggebers, die sich aus dem jeweiligen Angebot ergeben.

	» (3) Für Leistungen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten gemäß § 6 Abs. 4 dieser AGB erbracht werden, werden Überstundenzu-
schläge nach den gültigen Dienstleistungsverrechnungssätzen entsprechend vorstehendem Abs. 2 fällig.

	» (4) Fordert der Auftraggeber von dem Verkäufer einen Techniker an, obwohl keine Montage-, Reparatur- und Kundendienstleistungen erforder-
lich sind oder diese bereits erledigt sind oder werden die Arbeiten aufgrund eines Verschuldens des Auftraggebers unterbrochen oder verzögert, 
so hat dieser die daraus entstehenden Mehrkosten zu tragen. Gleiches gilt, wenn für die Arbeiten über den üblichen Rahmen hinaus Spezial-
werkzeuge erforderlich sind.

	» (5) Erbringt der Verkäufer Reparatur-, Montage- oder Kundendienstleistungen bzw. die Beseitigung von Schäden aufgrund einer Kulanzregelung 
des Vorlieferanten, insbesondere der Linde Material Handling GmbH, so hat der Auftraggeber hierfür zunächst zu zahlen. Eine Rückzahlung durch 
den Verkäufer erfolgt erst, wenn und soweit die Kulanzansprüche durch den Vorlieferanten des Verkäufers anerkannt werden.

§ 16 Durchführung des Auftrages und Pflichten des Kunden

	» (1) Der Auftrag wird entweder in dem Betrieb des Auftraggebers, in dem das Gerät sich befindet, dem Einsatzort des Gerätes oder in einer 
Werkstatt des Verkäufers ausgeführt. Der Verkäufer ist berechtigt, die Durchführung des Auftrags davon abhängig zu machen, dass der Auftrags-
gegenstand in eine Werkstatt des Verkäufers verbracht wird, wenn dies nach Art und Umfang der durchzuführenden Montage-, Reparatur- und 
Kundendienstleistungen erforderlich ist. Fahrt-, Transport- und Zustellkosten trägt der Kunde.

	» (2) Den Hin- und Rücktransport des Auftragsgegenstands hat grundsätzlich der Auftraggeber selbst und auf seine eigene Gefahr zu übernehmen. 
Wird der Transport von dem Verkäufer übernommen, geschieht dies auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Dies gilt auch dann, wenn der 
Transport mit Fahrzeugen des Verkäufers erfolgt.

	» (3) Während der Reparaturzeit im Werk des Verkäufers besteht kein Versicherungsschutz seitens des Verkäufers. Der Auftraggeber verpflichtet 
sich, für die Aufrechterhaltung des bestehenden Versicherungsschutzes für die zur Instandsetzung übergebenen Auftragsgegenstände, z.B. 
hinsichtlich Feuer, Diebstahl, Maschinenbruch, Transport- und Lagerschäden zu sorgen. Ein Versicherungsschutz seitens des Verkäufers erfolgt nur 
auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Auftraggebers.
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	» (4) Der Auftraggeber hat sämtliche zur Durchführung des Auftrags notwendigen und ihm zumutbaren Vorbereitungen mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns zu treffen. Wird der Auftrag außerhalb der Werkstätten des Verkäufers durchgeführt, so hat er insbesondere für geeignete 
Räumlichkeiten sowie des Vorhandensein aller erforderlichen Hilfsmittel (insbesondere Strom, Druckluft, Licht etc.) zu sorgen. Der Auftraggeber 
hat den Auftragsgegenstand für die Durchführung des Auftrags im gereinigten Zustand zur Verfügung zu stellen.  Der Auftraggeber hat sicherzu-
stellen, dass der Auftrag ohne Unterbrechungen oder Verzögerungen durchgeführt werden kann.

§ 17 Erstellung physischer Rechnungen / Bestellung über Drittanbieter

	» (1) Der Verkäufer erstellt und versendet seine Rechnungen entsprechend den Vorgaben von § 14 UstG n.F.  auf elektronischem Wege (E-Rech-
nungen). Darüber hinaus kann auf Wunsch des Auftraggebers eine Versendung der Rechnung per E-Mail erfolgen. Wünscht der Auftraggeber 
zusätzlich die Ausstellung und Versendung einer physischen Rechnung in Papierform, so hat er dem Verkäufer für jede erstellte und versendete 
physische Rechnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1,50 EUR zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen.

	» (2) Soll auf Wunsch des Auftraggebers eine Rechnung über einen Drittanbieter übermittelt werden oder in ein Onlineportal, insbesondere Lie-
ferantenportal, eingestellt werden, so hat er dem Verkäufer pro übermittelte oder eingestellte Rechnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 9,75 EUR zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen. Ist für die Verwendung des Portals eine Einführung bzw. Schulung der Mitarbeiter 
des Verkäufers erforderlich, hat der Auftraggeber hierfür eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 9,75 EUR zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer zu zahlen.

	» (3) Onlineportale i.S.d. Abs. 2 sind insbesondere:

	→ SAP Ariba
	→ Tradshift
	→ Coupa
	→ Basware

§ 18 Schlussbestimmungen

	» (1) Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er 
in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbe-
ziehung zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber der Sitz des Verkäufers in Hamburg. Klagen des Verkäufers gegen den Auftraggeber 
können, bei dem für den Wohnsitz des Auftraggebers zuständigen Gericht, erhoben werden. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über aus-
schließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.

	» (2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich des Rechts der Bundesrepublik Deutschland. Das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 1(1)(4)1980 (CISG) gilt nicht.

	» (3) Für Verkehrsverträge gelten die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) in der jeweils gültigen Fassung.

	» (4) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejeni-
gen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem 
Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.


